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Amtliche Bekanntmachung 

über die 2. Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Aufstellung eines 
Lärmaktionsplans der Stufe IV in der Gemeinde Nottuln  

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die 2. öffentliche Beteiligung gem. § 47d Abs. 
3 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) der Stufe IV der Lärmaktionsplanung der 
Gemeinde Nottuln hingewiesen. 

Der räumliche Geltungsbereich der Lärmaktionsplanung der Stufe IV erstreckt sich über das 
gesamte Gemeindegebiet.  

Aufgrund der Regelungen der Umgebungslärmrichtlinie (Richtlinie 2002/49/EG) des 
europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und 
Bekämpfung von Umgebungslärm sowie der Umsetzung in nationales Recht durch die §§ 47a 
bis f im Bundes- Immissionsschutzgesetz ist die Gemeinde Nottuln verpflichtet, einen 
Lärmaktionsplan zum Straßenverkehrslärm aufzustellen. 

Der Lärmaktionsplan hat das Ziel, den Umgebungslärm soweit erforderlich und insbesondere 
in Fällen, in denen das Ausmaß der Belastung gesundheitsschädliche Auswirkungen haben 
kann, zu verhindern und zu mindern. Der Lärmaktionsplan zum Straßenverkehr berücksichtigt 
alle von der Lärmkartierung innerhalb des Gemeindegebiets erfassten Straßenverkehrswege. 
Zusätzlich sollen ruhige Gebiete ausgewiesen werden, die der Naherholung dienen und 
dauerhaft von Umgebungslärm freigehalten werden sollen. Im Rahmen der 
Lärmaktionsplanung erhält die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger sowie Träger 
öffentlicher Belange) im Rahmen einer „Frühzeitigen Beteiligung“ die Möglichkeit zur 
Mitwirkung. 

Der Lärmaktionsplan muss gemäß Abs. 2 § 47d BImSchG den Mindestanforderungen des 
Anhangs V der Richtlinie 2002/49/EG entsprechen und die nach Anhang VI der Richtlinie 
2002/49/EG an die Kommission zu übermittelnden Daten enthalten. 

Die Grundlage von Lärmaktionsplänen bilden Lärmkarten, die gem. §47c BImSchG erstellt 
werden. Die Umsetzung von Maßnahmen aus der Lärmaktionsplanung erfolgt auf der 
Grundlage bestehender Gesetzgebung zum Lärmschutz unter Berücksichtigung der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Im Lärmaktionsplan sind keine verpflichtenden 
einzuhaltenden Grenzwerte festgeschrieben. Daraus folgt u.a., dass seitens der Bürgerschaft 
in der Regel keine unmittelbaren Rechtsansprüche zur Durchsetzung von Maßnahmen 
abgeleitet werden können.  

Bei der Neuaufstellung oder Überprüfung von Lärmaktionsplänen ist eine Mitwirkung und 
Beteiligung der Öffentlichkeit sowie von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
vorgesehen.  

Der Bericht zur Lärmaktionsplanung der Stufe IV im Entwurf sowie die aktuellen 
Lärmkarten der Runde vier der Lärmkatierung vom LANUV (Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz NRW) werden vom 14.05.2024 bis einschließlich 
17.06.2024 auf der Homepage der Gemeinde Nottuln bereitgestellt und sind während der 

17 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  
 
 

Seite 34 

Auslegungsfrist unter: https://www.nottuln.de/leben-in-nottuln/umwelt/starkregen-
gefahrenkarte/waermeplanung/laermaktionsplanung einsehbar. 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abgegeben werden und sollen nach 
Möglichkeit elektronisch übermittelt werden. Dabei kann die Stellungnahme per E-Mail an: 
info@nottuln.de abgegeben werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen schriftlich, mündlich 
zur Niederschrift nach Terminvereinbarung oder auf anderem Wege abgegeben werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gem. § 3 Abs. 2 BauGB bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Zusätzlich hängen die betreffenden Unterlagen während der Auslegungsfrist bei der Gemeinde 
Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Planen und Bauen, im Büro 715 in der Zeit von 
Mo.-Fr. 08.30 bis 12.30 Uhr, Mo., Di., Mi. 14.00 bis 16.00 Uhr, Do. 14.00 bis 18.00 Uhr zu 
jedermanns Einsicht öffentlich aus. Wir bitten aus organisatorischen Gründen um vorherige 
telefonische Absprache und Terminvereinbarung z.B. unter der Telefonnummer 02502/942-
311 zu den genannten Zeiten. Fragen, die zu den offengelegten Unterlagen bestehen, können 
auch telefonisch bei dem zuständigen Ansprechpartner unter 0251/942-311 gestellt werden. 

Die Beteiligung der berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange erfolgt im Gleichen 
Zeitraum. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die öffentliche Auslegung gem. § 47d Abs. 3 BImSchG des Berichts zum Lärmaktionsplanung 
der Stufe IV der Gemeinde Nottuln wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Nottuln, 18.04.2024 

 

 
 

Dr. Dietmar Thönnes 

Bürgermeister  
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Amtliche Bekanntmachung 

über die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der 
berührten Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB im Verfahren der 32. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 „Schapdetten Nord“ der Gemeinde Nottuln im 
beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die öffentliche Auslegung des Entwurfs der 
32. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 „Schapdetten Nord“ mit seiner 
Begründung im Entwurf vom 14.05.2024 bis einschließlich 17.06.2024 hingewiesen. 

Der Geltungsbereich der 32. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 befindet sich im Ortsteil 
Schapdetten an der Straße Diekhoff. Die genauen Abgrenzungen sind der nachstehenden 
Übersichtsskizze zu entnehmen:  

Übersichtsplan (ohne Maßstab) 
 

Geltungsbereich der 32. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Schapdetten Nord“ 
 
Ziel des Verfahrens ist es, eine bauliche Nutzung des betreffenden Grundstückes zu 
Wohnzwecken zu ermöglichen. 
 
Der Bebauungsplanentwurf und seine Begründung im Entwurf werden gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB vom 14.05.2024 bis einschließlich 17.06.2024 auf der Homepage der 
Gemeinde Nottuln bereitgestellt und sind während der Auslegungsfrist unter: 
https://www.nottuln.de/planen-bauen-wohnen/bauleitplanung/aktuelle-bauleitplanverfahren 
einsehbar. 
 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abgegeben werden und sollen nach 
Möglichkeit elektronisch übermittelt werden. Dabei kann die Stellungnahme unter 
https://www.o-sp.de/nottuln/ zu den jeweiligen Verfahren oder per E-Mail an: info@nottuln.de 
abgegeben werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen schriftlich, mündlich zur Niederschrift 
nach Terminvereinbarung oder auf anderem Wege abgegeben werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können gem. § 3 Abs. 2 BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Zusätzlich hängen die betreffenden Unterlagen während der Auslegungsfrist bei der Gemeinde 
Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Planen und Bauen, im Flur zwischen den Büros 
714 und 715 in der Zeit von Mo.-Fr. 08.30 bis 12.30 Uhr, Mo., Di., Mi. 14.00 bis 16.00 Uhr, 
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Do. 14.00 bis 18.00 Uhr zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Wir bitten aus organisatorischen 
Gründen um vorherige telefonische Absprache und Terminvereinbarung z.B. unter der 
Telefonnummer 02502/942-311 zu den genannten Zeiten. Fragen, die zu den offengelegten 
Unterlagen bestehen, können auch telefonisch bei dem zuständigen Ansprechpartner unter 
0251/942-311 gestellt werden. 
 
Die Beteiligung der von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgt im gleichen Zeitraum. 

Bekanntmachungsanordnung 

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB des Entwurfes der 32. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 4 „Schapdetten Nord“ der Gemeinde Nottuln mit seiner Begründung im 
Entwurf wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Nottuln, 18.04.2024 

 

 

Dr. Dietmar Thönnes 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie die 
Beteiligung der berührten Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB im 
Verfahren der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 165 „Giesker-Laakmann“ der Gemeinde 
Nottuln im Parallelverfahren  

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die frühzeitige öffentliche Auslegung der 
Vorentwürfe zur 89. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begründung im 
Vorentwurf sowie zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 
165 „Giesker Laakmann“ mit Begründung vom 14.05.2024 bis einschließlich 
17.06.2024 hingewiesen. 

Der Geltungsbereich der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 165 befindet sich im Ortsteil Nottuln und ist über 
die B 525 erschlossen. Innerhalb des Plangebietes befinden sich die Flurstücke 101 - 105, 126, 
127, 131, 134 - 141, 143, 153, 155 (alle Flur 63, Gemarkung Nottuln) sowie Teile der 
Flurstücke 107 und 128 (Flur 63, Gemarkung Nottuln). Darüber hinaus wird ein Teil des 
Flurstücks 134 (Flur 58, Gemarkung Nottuln) in den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes einbezogen. Die genauen Abgrenzungen sind der nachstehenden 
Übersichtsskizze zu entnehmen.  

Übersichtsplan (ohne Maßstab) 
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Geltungsbereich der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 165 „Giesker-Laakmann“  

Ziel der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 165 „Giesker-Laakmann“ 
und der parallelen 89. Änderung des Flächennutzungsplanes ist es, die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zu schaffen, um den am Standort bestehenden Speditionsbetrieb langfristig 
planungsrechtlich zu sichern und eine geordnete städtebauliche Entwicklung im Plangebiet zu 
gewährleisten. 

Der Vorentwurf der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes und seine 
Begründung im Vorentwurf, der Vorentwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 165 „Giesker-Laakmann“, der Vorentwurf des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes und seine Begründung im Vorentwurf sowie die unten genannten 
umweltbezogenen Informationen werden vom 14.05.2024 bis einschließlich 
17.06.2024 auf der Homepage der Gemeinde Nottuln bereitgestellt und sind während der 
Auslegungsfrist unter: https://www.nottuln.de/planen-bauen-
wohnen/bauleitplanung/aktuelle-bauleitplanverfahren einsehbar. 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abgegeben werden und sollen nach 
Möglichkeit elektronisch übermittelt werden. Dabei kann die Stellungnahme unter 
https://www.o-sp.de/nottuln/ zu den jeweiligen Verfahren oder per E-Mail an: info@nottuln.de 
abgegeben werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen schriftlich, mündlich zur Niederschrift 
nach Terminvereinbarung oder auf anderem Wege abgegeben werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können gem. § 3 Abs. 2 BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Zusätzlich hängen die betreffenden Unterlagen während der Auslegungsfrist bei der Gemeinde 
Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Planen und Bauen, im Flur zwischen den Büros 
714 und 715 in der Zeit von Mo.-Fr. 08.30 bis 12.30 Uhr, Mo., Di., Mi. 14.00 bis 16.00 Uhr, 
Do. 14.00 bis 18.00 Uhr zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Wir bitten aus organisatorischen 
Gründen um vorherige telefonische Absprache und Terminvereinbarung z.B. unter der 
Telefonnummer 02502/942-311 zu den genannten Zeiten. Fragen, die zu den offengelegten 
Unterlagen bestehen, können auch telefonisch bei dem zuständigen Ansprechpartner unter 
0251/942-311 gestellt werden. 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind bei der Gemeinde Nottuln 
verfügbar:  

a) Begründung einschließlich Umweltbericht zur 89. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Nottuln im Vorentwurf 

 
In der Begründung einschließlich Umweltbericht erfolgt u. a. die Beschreibung der 
Umweltschutzziele, eine Bewertung des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) und 
der erheblichen Umweltauswirkungen der Planung während der Bau- und Betriebsphase 
sowie die Auswirkungen der Planungen auf die Schutzgüter Mensch, Biotoptypen, Tiere 
und Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Fläche und Wasser, Landschaft, Luft und Klima, 
Kultur- und Schutzgüter und deren Wechselwirkungen und Wirkungsgefüge untereinander. 
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Es wird eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung 
der Planung (Nullvariante) abgegeben. Untersucht und bewertet werden die geplanten 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen. 
Weiter gibt es Ausführungen zu anderweitigen Planungsmöglichkeiten, eine Beschreibung 
der erheblich nachteiligen Auswirkungen gemäß der zulässigen Vorhaben für schwere 
Unfälle oder Katastrophen einschließlich notwendiger Maßnahmen zur Vermeidung / 
Ausgleich sowie zum Monitoring. Es werden insbesondere Aussagen zu den Themen Natur 
und Landschaft, Erschließung, Ver- und Entsorgung, Altlasten, Kampfmittel, 
Denkmalschutz, Immissionsschutz, Verkehr sowie zu Belangen des Klimaschutzes 
getroffen. 
 
b) Begründung einschließlich Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 

165 der Gemeinde Nottuln im Vorentwurf 
 
In der Begründung einschließlich Umweltbericht erfolgt u. a. die Beschreibung der 
Umweltschutzziele, eine Bewertung des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) und 
der erheblichen Umweltauswirkungen der Planung während der Bau- und Betriebsphase 
sowie die Auswirkungen der Planungen auf die Schutzgüter Mensch, Biotoptypen, Tiere 
und Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Fläche und Wasser, Landschaft, Luft und Klima, 
Kultur- und Schutzgüter und deren Wechselwirkungen und Wirkungsgefüge untereinander. 
Es wird eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung 
der Planung (Nullvariante) abgegeben. Untersucht und bewertet werden die geplanten 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen. 
Weiter gibt es Ausführungen zu anderweitigen Planungsmöglichkeiten, eine Beschreibung 
der erheblich nachteiligen Auswirkungen gemäß der zulässigen Vorhaben für schwere 
Unfälle oder Katastrophen einschließlich notwendiger Maßnahmen zur Vermeidung / 
Ausgleich sowie zum Monitoring. Es werden insbesondere Aussagen zu den Themen Natur 
und Landschaft, Erschließung, Ver- und Entsorgung, Altlasten, Kampfmittel, 
Denkmalschutz, Immissionsschutz, Verkehr sowie zu Belangen des Klimaschutzes 
getroffen. 
 
c) Verkehrsuntersuchung zur Erweiterung eines Logistikbetriebes im Gewerbegebiet 

Buxtrup in Nottuln 
 
Themen: Ermittlung der Verkehrssituation 
 
Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1 a BauGB: Mensch 
und seine Gesundheit 

d) Immissionsschutz-Gutachten – Schallimmissionsprognose für ein 
Bebauungsplanverfahren in Nottuln  
 

Themen: Ermittlung der Lärmemissionen durch Gewerbe- und Verkehrslärm, Maßnahmen 
zur Immissionsminderung  
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Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1 a BauGB: Mensch 
und seine Gesundheit 

e) Entwässerungskonzept zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 165 „Giesker-
Laakmann“ 

Themen: Prüfung der Auswirkung auf das Schutzgut Wasser  

Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7, 1 a BauGB: Wasser, 
Mensch und seine Gesundheit 

Die frühzeitige Beteiligung der von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB erfolgt im gleichen Zeitraum. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die frühzeitige öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 1 BauGB der Vorentwürfe zur 89. Änderung 
des Flächennutzungsplanes sowie zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 165 „Giesker-
Laakmann“ der Gemeinde Nottuln mit den zugehörigen Begründungen wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

Nottuln, 18.04.2024 

 
 
Dr. Dietmar Thönnes 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie der 
berührten Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB im Verfahren der 91. 
Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 168 „Beisenbusch III“ der Gemeinde Nottuln im Parallelverfahren  

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die frühzeitige öffentliche Auslegung des 
Vorentwurfes der 91. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begründung im 
Vorentwurf sowie des Vorentwurfes des Bebauungsplanes Nr. 168 „Beisenbusch III“ 
mit Begründung im Vorentwurf vom 14.05.2024 bis einschließlich 17.06.2024 
hingewiesen. 

Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück 166, Flur 58 in der Gemarkung Nottuln. Das neue 
Gewerbegebiet liegt an der Straße Beisenbusch, die von der B 525 in Richtung Schapdetten 
führt und umfasst eine Fläche von ca. 5,5 ha. Die genauen Abgrenzungen sind der 
nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen.  

Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

Geltungsbereich der 91. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie des 
Bebauungsplanes Nr. 168 „Beisenbusch III“ 
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Ziel des Verfahrens ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Entwicklung eines neuen Gewerbegebiets. 
 

Der Vorentwurf der 91. Änderung des Flächennutzungsplanes und seine 
Begründung im Vorentwurf sowie der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 168 
„Beisenbusch III“ und seine Begründung im Vorentwurf sowie die unten genannten 
umweltbezogenen Informationen werden vom 14.05.2024 bis einschließlich 
17.06.2024 auf der Homepage der Gemeinde Nottuln bereitgestellt und sind während der 
Auslegungsfrist unter: https://www.nottuln.de/planen-bauen-
wohnen/bauleitplanung/aktuelle-bauleitplanverfahren einsehbar. 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abgegeben werden und sollen nach 
Möglichkeit elektronisch übermittelt werden. Dabei kann die Stellungnahme unter 
https://www.o-sp.de/nottuln/ zu den jeweiligen Verfahren oder per E-Mail an: info@nottuln.de 
abgegeben werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen schriftlich, mündlich zur Niederschrift 
nach Terminvereinbarung oder auf anderem Wege abgegeben werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können gem. § 3 Abs. 2 BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Zusätzlich hängen die betreffenden Unterlagen während der Auslegungsfrist bei der Gemeinde 
Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Planen und Bauen, im Flur zwischen den Büros 
714 und 715 in der Zeit von Mo.-Fr. 08.30 bis 12.30 Uhr, Mo., Di., Mi. 14.00 bis 16.00 Uhr, 
Do. 14.00 bis 18.00 Uhr zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Wir bitten aus organisatorischen 
Gründen um vorherige telefonische Absprache und Terminvereinbarung z.B. unter der 
Telefonnummer 02502/942-311 zu den genannten Zeiten. Fragen, die zu den offengelegten 
Unterlagen bestehen, können auch telefonisch bei dem zuständigen Ansprechpartner unter 
0251/942-311 gestellt werden. 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind bei der Gemeinde Nottuln 
verfügbar:  

a) Begründung einschließlich Umweltbericht zur 91. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Nottuln im Vorentwurf 
 

In der Begründung einschließlich Umweltbericht erfolgt u. a. die Beschreibung der 
Umweltschutzziele, eine Bewertung des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) und 
der erheblichen Umweltauswirkungen der Planung während der Bau- und Betriebsphase 
sowie die Auswirkungen der Planungen auf die Schutzgüter Mensch, Biotoptypen, Tiere 
und Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Fläche und Wasser, Landschaft, Luft und Klima, 
Kultur- und Schutzgüter und deren Wechselwirkungen und Wirkungsgefüge untereinander. 
Es wird eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung 
der Planung (Nullvariante) abgegeben. Untersucht und bewertet werden die geplanten 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen. 
Weiter gibt es Ausführungen zu anderweitigen Planungsmöglichkeiten, eine Beschreibung 
der erheblich nachteiligen Auswirkungen gemäß der zulässigen Vorhaben für schwere 
Unfälle oder Katastrophen einschließlich notwendiger Maßnahmen zur Vermeidung / 
Ausgleich sowie zum Monitoring. Es werden insbesondere Aussagen zu den Themen Natur 
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und Landschaft, Erschließung, Ver- und Entsorgung, Altlasten, Kampfmittel, 
Denkmalschutz, Immissionsschutz, Verkehr sowie zu Belangen des Klimaschutzes 
getroffen. 

b) Begründung einschließlich Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 168 „Beisenbusch 
III“ der Gemeinde Nottuln im Vorentwurf 
 

In der Begründung einschließlich Umweltbericht erfolgt u. a. die Beschreibung der 
Umweltschutzziele, eine Bewertung des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) und 
der erheblichen Umweltauswirkungen der Planung während der Bau- und Betriebsphase 
sowie die Auswirkungen der Planungen auf die Schutzgüter Mensch, Biotoptypen, Tiere 
und Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Fläche und Wasser, Landschaft, Luft und Klima, 
Kultur- und Schutzgüter und deren Wechselwirkungen und Wirkungsgefüge untereinander. 
Es wird eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung 
der Planung (Nullvariante) abgegeben. Untersucht und bewertet werden die geplanten 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen. 
Weiter gibt es Ausführungen zu anderweitigen Planungsmöglichkeiten, eine Beschreibung 
der erheblich nachteiligen Auswirkungen gemäß der zulässigen Vorhaben für schwere 
Unfälle oder Katastrophen einschließlich notwendiger Maßnahmen zur Vermeidung / 
Ausgleich sowie zum Monitoring. Es werden insbesondere Aussagen zu den Themen Natur 
und Landschaft, Erschließung, Ver- und Entsorgung, Altlasten, Kampfmittel, 
Denkmalschutz, Immissionsschutz, Verkehr sowie zu Belangen des Klimaschutzes 
getroffen. 

c) Artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe I (öKon GmbH, 18. Oktober 2023) 
 

Themen: Prüfung der Belange des Artenschutzes, insbesondere in Bezug auf Vogel- und 
Fledermausarten 
Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Tiere, 
Pflanzen, Fläche, Landschaft und biologische Vielfalt 

Die Beteiligung der von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB erfolgt im gleichen Zeitraum. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die frühzeitige öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 1 BauGB der Vorentwürfe zur 91. Änderung 
des Flächennutzungsplanes sowie zum Bebauungsplan Nr. 168 „Beisenbusch III“ der 
Gemeinde Nottuln mit den zugehörigen Begründungen wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

Nottuln, 18.04.2024 
 

Dr. Dietmar Thönnes 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

über die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der 
berührten Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB im Verfahren der 9. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 109 „Gewerbe- und Industriegebiet 
Beisenbusch“ der Gemeinde Nottuln im beschleunigten Verfahren gem. § 13a 
BauGB 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die öffentliche Auslegung des Entwurfs der 
9. Änderung des Bebauungsplans Nr. 109 „Gewerbe- und Industriegebiet 
Beisenbusch“ mit seiner Begründung im Entwurf vom 14.05.2024 bis einschließlich 
17.06.2024 hingewiesen. 

Der Geltungsbereich der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 109 befindet sich im Ortsteil 
Nottuln an der B 525 im Gewerbe- und Industriegebiet Beisenbusch. Die genauen 
Abgrenzungen sind der nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen: 

 

Übersichtsplan (ohne Maßstab) 
 

Geltungsbereich der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 109 „Gewerbe- und 
Industriegebiet Beisenbusch“ 
 
Ziel des Verfahrens ist die planungsrechtliche Sicherung zukünftiger 
Erweiterungsmöglichkeiten der ansässigen Raiffeisen Steverland eG. 
 

21 
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Die Beteiligung der von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgt im gleichen Zeitraum. 
 
Der Bebauungsplanentwurf und seine Begründung im Entwurf sowie die unten 
genannten umweltbezogenen Informationen werden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 
14.05.2024 bis einschließlich 17.06.2024 auf der Homepage der Gemeinde Nottuln 
bereitgestellt und sind während der Auslegungsfrist unter: https://www.nottuln.de/planen-
bauen-wohnen/bauleitplanung/aktuelle-bauleitplanverfahren einsehbar. 
 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abgegeben werden und sollen nach 
Möglichkeit elektronisch übermittelt werden. Dabei kann die Stellungnahme unter 
https://www.o-sp.de/nottuln/ zu den jeweiligen Verfahren oder per E-Mail an: info@nottuln.de 
abgegeben werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen schriftlich, mündlich zur Niederschrift 
nach Terminvereinbarung oder auf anderem Wege abgegeben werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können gem. § 3 Abs. 2 BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Zusätzlich hängen die betreffenden Unterlagen während der Auslegungsfrist bei der Gemeinde 
Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Planen und Bauen, im Flur zwischen den Büros 
714 und 715 in der Zeit von Mo.-Fr. 08.30 bis 12.30 Uhr, Mo., Di., Mi. 14.00 bis 16.00 Uhr, 
Do. 14.00 bis 18.00 Uhr zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Wir bitten aus organisatorischen 
Gründen um vorherige telefonische Absprache und Terminvereinbarung z.B. unter der 
Telefonnummer 02502/942-311 zu den genannten Zeiten. Fragen, die zu den offengelegten 
Unterlagen bestehen, können auch telefonisch bei dem zuständigen Ansprechpartner unter 
0251/942-311 gestellt werden. 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind bei der Gemeinde Nottuln 
verfügbar: 
 

a) Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung – Teilbereich GI 1 des Bebauungsplanes Nr. 109 
„Gewerbe- und Industriegebiet Beisenbusch“  

Themen: Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 
Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7, 1 a BauGB: Boden 
 

Die Beteiligung der von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgt im gleichen Zeitraum. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Die öffentliche Auslegung des Entwurfes der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 109 
„Gewerbe- und Industriegebiet Beisenbusch“ der Gemeinde Nottuln mit seiner Begründung im 
Entwurf wird hiermit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  

Nottuln, 18.04.2024 

 
 

Dr. Dietmar Thönnes 
Bürgermeister  
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Amtliche Bekanntmachung 

über die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der 
berührten Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB im Verfahren zur 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 81 „Gewerbegebiet Buxtrup“ der Gemeinde 
Nottuln  

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die öffentliche Auslegung i.S.v. § 3 Abs. 2 
BauGB des Entwurfes der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 81 „Gewerbegebiet 
Buxtrup“ mit seiner Begründung im Entwurf vom 14.05.2024 bis einschließlich 
17.06.2024 hingewiesen. 

Ziel des Änderungsverfahrens ist die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage für 
Modernisierungen bzw. Umstrukturierungen des am Standort vorhandenen Klinkerwerkes. 

Der Geltungsbereich des Änderungsverfahrens zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 81 
befindet sich im Ortsteil Nottuln und wird über die B 525 erschlossen. Die genauen 
Abgrenzungen sind der nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen.  

Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

22 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln  
 
 

Seite 47 

Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 81 „Gewerbegebiet 
Buxtrup“ 

Der Bebauungsplanentwurf und seine Begründung im Entwurf sowie der unten 
genannten umweltbezogenen Informationen werden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 
14.05.2024 bis einschließlich 17.06.2024 auf der Homepage der Gemeinde Nottuln 
bereitgestellt und sind während der Auslegungsfrist unter: https://www.nottuln.de/planen-
bauen-wohnen/bauleitplanung/aktuelle-bauleitplanverfahren einsehbar. 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abgegeben werden und sollen nach 
Möglichkeit elektronisch übermittelt werden. Dabei kann die Stellungnahme unter 
https://www.o-sp.de/nottuln/ zu den jeweiligen Verfahren oder per E-Mail an: info@nottuln.de 
abgegeben werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen schriftlich, mündlich zur Niederschrift 
nach Terminvereinbarung oder auf anderem Wege abgegeben werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können gem. § 3 Abs. 2 BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Zusätzlich hängen die betreffenden Unterlagen während der Auslegungsfrist bei der Gemeinde 
Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Planen und Bauen, im Flur zwischen den Büros 
714 und 715 in der Zeit von Mo.-Fr. 08.30 bis 12.30 Uhr, Mo., Di., Mi. 14.00 bis 16.00 Uhr, 
Do. 14.00 bis 18.00 Uhr zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Wir bitten aus organisatorischen 
Gründen um vorherige telefonische Absprache und Terminvereinbarung z.B. unter der 
Telefonnummer 02502/942-311 zu den genannten Zeiten. Fragen, die zu den offengelegten 
Unterlagen bestehen, können auch telefonisch bei dem zuständigen Ansprechpartner unter 
0251/942-311 gestellt werden. 

 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind bei der Gemeinde Nottuln 
verfügbar:  

a) Begründung einschließlich Umweltbericht zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 81 
„Gewerbegebiet Buxtrup“ der Gemeinde Nottuln im Entwurf 
 
In der Begründung einschließlich Umweltbericht erfolgt u. a. die Beschreibung der 
Umweltschutzziele, eine Bewertung des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
und der erheblichen Umweltauswirkungen der Planung während der Bau- und 
Betriebsphase sowie die Auswirkungen der Planungen auf die Schutzgüter Mensch, 
Biotoptypen, Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Fläche und Wasser, 
Landschaft, Luft und Klima, Kultur- und Schutzgüter und deren Wechselwirkungen und 
Wirkungsgefüge untereinander. Es wird eine Prognose über die Entwicklung des 
Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) abgegeben. 
Untersucht und bewertet werden die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen. Weiter gibt es 
Ausführungen zu anderweitigen Planungsmöglichkeiten, eine Beschreibung der 
erheblich nachteiligen Auswirkungen gemäß der zulässigen Vorhaben für schwere 
Unfälle oder Katastrophen einschließlich notwendiger Maßnahmen zur Vermeidung / 
Ausgleich sowie zum Monitoring. Es werden insbesondere Aussagen zu den Themen 
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Natur und Landschaft, Erschließung, Ver- und Entsorgung, Altlasten, Kampfmittel, 
Denkmalschutz, Immissionsschutz, Verkehr sowie zu Belangen des Klimaschutzes 
getroffen. 

b) Fachgutachten zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 81 „Gewerbegebiet Buxtrup“ 

 Verkehrsuntersuchung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 81 „Gewerbegebiet 
Buxtrup“ (Brilon Bondzio Weiser, 03/2024) 
 Themen: Ermittlung des vorhandenen Verkehrsaufkommens und Prognose des 

zukünftigen Verkehrsaufkommens, Leistungsfähigkeit Straßennetz, Erläuterung der 
Mikrosimulation 

 Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Mensch 
und seine Gesundheit 
 

 Naturschutzfachliches Maßnahmenkonzept zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
81 „Gewerbegebiet Buxtrup“ (WoltersPartner, 02/2024) 
 Themen: Schaffung von Ausgleichsmaßnahmen  
 Insbesondere betroffene Umweltbelange i. S. d. 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a BauGB: Tiere, 

Pflanzen, Fläche, Landschaft und biologische Vielfalt 
 

Die Beteiligung der von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgt im gleichen Zeitraum. 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB der Entwürfe der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 81 „Gewerbegebiet Buxtrup“ der Gemeinde Nottuln mit seiner 
Begründung im Entwurf wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Nottuln, 18.04.2024 

 

Dr. Dietmar Thönnes 
Bürgermeister  
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Gemeinde Nottuln        Nottuln, 03.04.2024 
Der Bürgermeister  
- Bürgerservice (Meldewesen) - 
 
 
 
 
 
 
Im Monat März 2024 wurden beim Bürgerservice (Meldewesen) der Gemeinde Nottuln 
folgende Gegenstände als gefunden gemeldet: 
 
Eigentumsansprüche können im Verwaltungsgebäude Stiftsplatz 8, Bürgerservice,              
Tel. 02502/942-333, geltend gemacht werden. 
 
 
     

1 Damenrad 
2 Mountainbikes 
1 E-Scooter 
3 Cityroller   

        4 Schlüssel 
    1 Smartphone  
    1 Lesebrille 
    1 Geldbörse 
    1 Rucksack 
    1 Abbruchhammer 
       Handschuhe 
     
                
 
 
  
 
Im Auftrag 

 
(Kockmann) 
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Wahlbekanntmachung 
 
Am 09.06.2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die  
 

Wahl zum Europäischen Parlament 
 
statt. 

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 
 
Die Gemeinde Nottuln ist in folgende 9 Wahlbezirke eingeteilt:  
 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 19.05.2024 
zugesandt werden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat.  
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 14.00 Uhr 
zusammen: 
 

B501 Gemeindeverwaltung Nottuln, Stiftsplatz 7, Trauzimmer, 48301 Nottuln 
B502 Rupert-Neudeck-Gymnasium, St.-Amand-Montrond-Str. 1, 48301 Nottuln 
B503 Rupert-Neudeck-Gymnasium, St.-Amand-Montrond-Str. 1, 48301 Nottuln 
B504 Gemeindeverwaltung Nottuln, Domherrengasse 6, Gemeindekasse, 48301 Nottuln 
B505 Rupert-Neudeck-Gymnasium, St.-Amand-Montrond-Str. 1, 48301 Nottuln 

 
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er eingetragen ist.  
 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - 
Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
 
Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 

Wahlbezirk 
Nr. 

Bezeichnung des Wahlbezirks Bezeichnung des Wahlraums  

1 Nottuln 1 Rupert-Neudeck-Gymnasium, Pavillon I 
2 Nottuln 2 Rupert-Neudeck-Gymnasium, Pavillon II 
3 Nottuln 3 Steverschule 
4 Nottuln 4 Pfarrheim St.Martinus Nottuln 
5 Nottuln 5 St. Elisabeth-Stift 
6 Appelhülsen 1 Schulze-Frenkings-Hof 
7 Appelhülsen 2 Pfarrheim Appelhülsen 
8 Darup Alter Hof Schoppmann 
9 Schapdetten Pfarrheim Schapdetten 
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Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der 
Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen 
Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen 
Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten 
einen Kreis für die Kennzeichnung. 
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden. 
 
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis oder in der 
kreisfreien Stadt, in dem/der der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises/der kreisfreien 
Stadt  

 
oder 
 
b) durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen 
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in 
verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 6 Absatz 4a des 
Europawahlgesetzes).  
 
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des 
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Europawahlgesetzes). Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle 
des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 6 Absatz 4 des Europawahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
Nottuln, den 10.04.2024 
 
 
 
 
Dr. Thönnes 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Europäischen Parlament am 09. Juni 2024 
 

Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Gemeinde 
Nottuln wird in der Zeit vom 20. Mai 2024 bis 24. Mai 2024 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten in der Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, Raum 701, 48301 Nottuln für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. An einem Feiertag während 
dieses Zeitraumes ist die Einsichtnahme nicht möglich. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann.  
 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme 
ist durch ein Datensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 

 
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 
20. Mai 2024 bis zum 24. Mai 2024, spätestens am 24. Mai 2024 bis 12.30 Uhr, bei 
der Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden. 

 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis 
spätestens zum 19. Mai 2024 eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Kreis Coesfeld durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 

25 
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Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf 

Aufnahme in das Wählerverzeichnis bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der 
Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der 
Europawahlordnung bis zum 19. Mai 2024 oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung bis zum 24. Mai 
2024 versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist 
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern 
nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 
Abs. 1 der Europawahlordnung entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der 
Gemeindebehörde gelangt ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten 
bis zum 07. Juni 2024, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden.  

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 
Buchstaben a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit 
Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 
 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

 einen amtlichen Stimmzettel, 
 einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag, 
 einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 

versehener roten Wahlbriefumschlag und 
 ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur 
möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor 
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Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16.Lebensjahr vollendet haben. 

 

Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur 
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 
einer anderen Person erlangt hat. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 

Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Nottuln, den 10.04.2024 
 
 
 
 
Dr. Thönnes 
Bürgermeister 
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